
I. Name und Sitz 

§ 1 Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung des Blasorchesters Gymnasium 
Paulinum Münster" mit dem Zusatz e.V.. Sitz des Vereins ist Münster. 

§ 2  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Ver-
eins ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere durch Unterstützung und 
Beratung des Schülerblasorchesters am Gymnasium Paulinum Münster, insbeson-
dere die Pflege der Musik und des Austausches der Musikkultur im Rahmen der Ju-
gendbegegnung. 

  § 3  Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.  

 des Vereins an.

II. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 5  Die Mitglieder haben das Recht, an der Mitgliederversammlung des Vereins teilzu-
nehmen, Anträge zu stellen und das Stimmrecht auszuüben. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme, die es nur persönlich abgeben kann. Jedes Mitglied ist zugleich passiv 
wahlberechtigt. Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge, zu deren Zahlung die Mitglieder 
verpflichtet sind. Für die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages ist die jeweils gültige 
Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.  

III. Geschäftsjahr 
§ 6 Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. 



IV. Organe des Vereins 

§ 7  Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Der Vor-
stand besteht aus dem 1. Vorsitzende, dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
Schriftführer sowie dem Kassenwart. 

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind je einzeln berechtigt, den 
Verein im Sinne von § 26 Abs. 2 BGB zu vertreten. Im Innenverhältnis ist vereinbart, 
dass der stellvertretende Vorsitzende zur Vertretung nur befugt ist, wenn der Vorsit-
zende verhindert ist. 

§ 8  Alljährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle Mitglieder 
vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen sind. Anträge zur 
Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vorher schriftlich dem Vor-
stand eingereicht werden und begründet sein. 

Der Mitgliederversammlung obliegt: 

Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und des Berichts der 
Kassenprüfer 

Entlastung des gesamten Vorstandes 

Neuwahl des neuen Vorstandes. 

Der Vorstand wird auf drei Jahre mit einfacher Mehrheit gewählt. Er führt die Ge-
schäfte des Vereins bis zur Neuwahl weiter. Die Wahl des 1. Vorsitzenden hat vor 
der Wahl der übrigen Mitglieder des Vorstandes in einem besonderen Wahlgang 
zu erfolgen. 

Wahl von zwei Kassenprüfern 

Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. Einmalige Wiederwahl 
ist zulässig, wobei jedoch von den Kassenprüfern jeweils einer ausscheiden 
muss. 

Jede Änderung der Satzung 

Entscheidung über die eingereichten Anträge 

Auflösung des Vereins 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen 
werden, wenn mindestens 1/3-tel der Mitglieder dies schriftlich mit Angabe des 
Grundes beantragt. Jede ordnungsgemäß anberaumte (ordentliche oder außer-
ordentliche) Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie beschließt über An-
träge mit einfacher Mehrheit, soweit Sie nicht Satzungsänderungen oder die Auf-
lösung oder die Auflösung des Vereins betreffen. Über die Mitgliederversamm-
lung und deren Beschluss ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden 
zu unterschreiben und von einem anderen Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen 
ist. 



§ 9  Satzungsänderungen können nur mit 3/4-tel Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. 

§ 10  Der Vorstand ist gegenüber dem Verein verpflichtet, nur solche Verbindlichkeiten 
einzugehen, die das Vereinsvermögen nicht übersteigen. 

V. Auflösung des Vereins 

§ 11  Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck berufenen außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung mit 3/4-tel Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigterZwecke fällt das Vereinsvermögen dem Verein der Förde-
rer des Paulinums e.V. zu, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. 

VI. Verlust der Mitgliedschaft 

§ 12  Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung oder durch Ausschluss. Jedes Ver-
einsmitglied kann durch Erklärung gegenüber dem Vorstand aus dem Verein austre-
ten. Der Austritt wird mit Ablauf des Monats wirksam, der dem Monat folgt, in dem 
der Austritt erklärt worden ist. 

Durch Beschluss des Vorstands kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen 
werden, das den fälligen Beitrag nicht gezahlt hat und diesen auch nicht innerhalb 
einer vom Vorstand ihm gesetzte Nachfrist von mindestens 14 Tagen entrichtet hat 
oder das sich vereinsschädigend verhält. 

Der Vorstand 


